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schon mehrmals aufmerksam gemacht haben. Ohne
Wesen nicht aus der Acht j» lassen/ auf die wir Sie

Belieben Sie B. G. die Hindernisse im Rechnungs,
Handen.
kammer und verschiedener Ministerien sind bereits bey

in Wiederholungen zu falle»/ erinnern wir Sie vor
allem aus an das höchst fehlerhafte Comptabilitätsfy.
stem, welches anfänglich angenommen wurde, und
w.lchem die mannigfaliigen Schwierigkeiten bcyzumcs.

sin sind, die in der Folge bey Berichtigung der Ver»
Wallungskammerrechnungen zu bekämpfen waren; aber
diese Schwierigkeiten wurden durch die Kriegscreignisse
und durch das Mißverhältniß der Staatseinkünften zu
den Bedürfnissen, unendlich vermehrt, ihnen ist es

hauptsächlich beyzumessen, daß erst im Jahr iZoo der

Anfang zu der Stellung der Rechnung von 1798 ge.
macht, und ihre Ausfertigung erst kürzlich bewerkstel-

ligc werden konnte. Noch weit verwickelter ist die

Rechnung für 1799; solche Ursachen und Zufälle liegen
in der Allgewalt der Umstände; derselben keine Rech«

»ung tragen zu wollen, wäre höchst unbillig.

Sie zeigen B. K. in der nemlichen Botschaft dem

Vollz, Raid die Ernennung einer Rechnungscommißion,
aus den Bürgern Pellis und Bay bestehend, an, und
laden uns ein, auch vo» unsrer Seite ein drittes Mit-
glied in dieselbe zu ernennen, i» oder ausser unfrcr
Mitte genommen.

Der Vollz. Rath wird es sich zur angenehmen Pflicht
machen, Ihren Commiltirten allen von ihm abhängen,
den Vorschub zu leisten; er ladet Sie ein, ihm den

zwckmäßtgen Plan ihrer künftigen Arbeiten bekannt zu

machen, um nach Genehmigung desselben die Arbeit
ftibst erleichtern und befördern zu helfen, welches hauvt-
sächlich durch die Mittheilung der vorhandenen Rech,

nungsbelcgen geschehen kann.

Somit glauben wir unsrer Obliegenheit ein voll-
kommues Genügen geleistet zu haben, wir lehnen aber

die Erwählnng eines zten Mitgliedes in die Commißion
von uns ad, theils weil keiner aus uns sich mit Re-

vision schon eingesehener und gutgcheisfener Rechnungen

abgeben kann, theils iveil wir eine solche Wahl mit
de» Grundsätzen nicht vereinbar finden.

Es bleibt der Einsicht des gesetzgeb. RathS anheim
gestellt, seine Commißion nach Gutsinden selbst zu vcr.
mehren, welcher der Finanzminister alle nöthigen Bus«

schlaffe zu geben den Befehl von uns erhalten hat.

Wir finden übrigens auch nicht, däß es der Fall sey,

verbesserte Vorschläge zum ComptabilitäksMm ein«
zugeben.

Das Gesetz vom 14. Jenner ,8oi hat seine heilsame
Wirkung hervorgebracht; zu oft erneuerte Abändert»,,
rungen im Rechnnngswest» erzeugen Unordnung und
Verwirrung; die Erfahrung muß hiebey das Meiste
thun und Ihre Rcchmmgscommißio» wird fich bald
überzeugen, daß die Comptabilität in den öffentlichen
Verwaliungen merkliche Fortschritte gemacht hat, und
in der helvetischen Republik besser eingerichtet ist, als
es der gesetzged. Rath vielleicht vermuthet.

Gesetzgebender Rath, 26. Juni.
Präsident: Mittelholzer.

Die Commißion zu Bearbeitung organischer Gesetzt
für den Verfassungsentwurf wird angehört.

Die Sitzung ist geheim.

(Die allgemeine Zeitung hat die in dieser
Sitzung behandelte Botschaft und das Resultat der De.
batten darüber in folgendem Artikel geliefert :)

Folgendes ist die Botschaft des Vollz. Raths vom 25.
Juni, «n Betreff der neuen Wahlart :

B. Gesetzgeber l Als der Vollz. Rath im Anfange
dieses Jahrs, vereinigt mit Ihrer Consiitutionöcvm.
mißion, seine Ideen auf die Grundlagen unserer künfti.
gen Reorganisation gerichtet, und hauptsächlich sich mit
der Bestimmung der Wahlart zu den verschiedenen Stel.
le» beschäftigt hatte, suchte er sowohl den Triumph einer
vernünftigen Gleichheit zu sichern, als auch die zahllosen
Uebel der Volkswahicn zu verhindern von deren trau,
rigen Folgen uns die Erfahrung leider nur zu sehr über,
zeugt hatte. Demzufolge gieng sein ganzes Bestreben da.
hin, jene glückliche Mittelwege ausfindig zu machen, wo
die Grundsätze, statt mit der Erfahrung im Widerspruch
zu stehen, vielmehr durch ihre Resultate neue Stärke ge«

wonncn hätten, und die Zeit die höchste Gewährleistung
der Wahrheit seyn würde. Als aber hierauf am lecken

May ein anderer Constttutionscntwurf der Gegenstand

der Bcrathschlagunqen der provisorischen Autoritäten

war, so waren die Glieder des gesetzgebenden und vollzie»

henden Raths höchst betroffen, eine Wablart in demsel.

bcn aufgestellt zu sehen, die alle Nachtheile vereinigte,

welche sie zu vermeiden gesucht hatten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Der neue Schweizerische Republikaner. M?
Dienstag/ den 4 August lgoi. Sechstes Quartal. Den 16 Thermidor IX.

Vollziehungs-Rath.
Beschluß vom 7. Juli.

Der Vollziehungsralh — zur Erläuterung des Be«

schlusses vom 24. Juni, über die Vollziehung des Geset«

zeS vom yten gleichen Monats; erwägend < daß nach deM

Artikel dieses Gesetzes der dtcßjährige, dem Staat zu,
stehende Zehnten durch die administrativen Behörden
jeden CanlonS bezogen werden soll,

beschließt:
1. Alle der Nation unmittelbar zugehörende Zehnten

in jedem Canton, sollen unter der Obcrausstcht der

administrativen Behörden desjenigen Cantons, in
s welchem die Zehndpflichtigen Grundstücke gelegen

sind, abgeschäzt und bezogen werden.
2. Gegenwärtiger Beschluß soll gedrukt publizirt und

dem FinanzMinistcr zur Vollziehung übertragen
werden.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebende? Rath / 26. Juni,
Fortsetzung.

(Beschluß der Botschaft des Vollz. Raths, vom 25.
Juni, das Wahlcomite betreffend)

Einige fanden sogar in derselben einen hinreichenden
Grund,den ganzenEntwurfzu verwerfen ; alle sahen sie als
einen Grundfehler an, und làgar nachdem wichtige Rück-
sichten die Mehrheit zur Annahme des Entwurfes bewogen

hatten, so hörten doch biemcistcn nicht auf, die ernstlichstcn

Bcsorquisse über die Folaen eines Systems zu äussern,

das eben so bedenklich und gefährlich als die im Jahre
1798 begangenen Mißschritte wäre, und be» welchem der
Parchevgeist der Intriguen sucht, und der Unfähigkeit
gleicher Spielraum aestattet würde. Noch lauter und
stärker äusserte sich ausserhalb der Regierung die nemliche
Furcht, und der ncmliche Widerwille. Alle Freunde der

Ordnung, alle die üherzeugt sind, daß keine feste Staats«
gewalt ohne tüchtige und würdige Gewalthaber, daß
keine gute Magistraten ohne Talente und Kenntnisse, und
pgß keine Verfassung ohne das Prinzip der innern Dauer
und Haltbarkeit gedacht werden könne, erschrocken daS

Schiksal ihres Vaterlandes gänzlich in den Händen von
Munizipalttälen zu sehen, die, vom Volke erwählt/
beynahe alle die Vorurthcile, die Fehler und Schwachhei«
heilen des Volkes theilen, und stch gleich ihm hinreisten
und verführen lassen. Von diesem Augenblik (der Vollz.
Rath muß eS erklären) entstand und befestigte stch bey

dem gesunder» Theile der Nation die Meynung, das diese

C> nstitution nicht die endlich bleibende sty, und daß durch
sie die Wohlthaten eines innern Friedens dem unglükli.
chc» Helvetien nicht werden gesichert werden. DieseStim.
mung der Gemüther, über welche jedoch der Vollz, Rath
jede Erklärung vermied, ward bald der franz. Regierung
bekannt, und ihr Minister in Helvetien gab zu verstehen,

daß er bevollmächtigt sey, die provisorftchen Gewalten
auf die Mittel aufmerksam zu machen, wodurch das

Wahlsystem den Bedürfnissen der Zeit uikd den Wünschen
aller aufgeklärten Bürger angemessener eingerichtet wer-
den könnte. Dieser Gegenstand veranlaßte zwischen die-
sein, den Gliedern Ihrer Coiistitutionscommißion und des

VollziehUngsralhcs einige Conferenzen, und die Ideen und
Wünsche dcrLcztern vereinigten sich mit denen des Erster» :
da hierauf demselben die Bemerkung gemacht worden,
daß, um diesen Gegenstand vor den gesetzgcb. Rath zu
bringän, deni einzig die Entscheidung hierüber zukäme,
es nothwendig sey, daß er seine Meynung schriftlich von
sich gebe, nahm er keinen Anstand, dieselbe in folgender
offizielle» Note mitzutheilen, die Ihnen der Vollz, Rath
vorzulegen sich beeilet. B-Gesetzgeber! Durch die Mit«
theilung dieser Note hat der Vollz. Rath den Gegenstand

vor seinen rechtmäßigen Nichter gebracht; aber seine Ver«
> Pachtungen gegen das Vaterland fodern noch mehr von
j ihm; und ohne allen Anstand legt er seine Gedanken und
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Wünsche über eine Angelegenheit, die dasselbe Hauptfach,
lich intereßirt, ftyerlichst an den Tag. Er erklärt Ihnen
daher, daß er — treu den Grundsätzen, nach welchen er
es für unumgänglich nothwendig hält, das in den Hau-
den des Volks so gefährliche Wahlrecht zu modificiren,
und überzeugt, daß die gegenwärtig angenonieneWahlart
alle die Nachtheile der Volkswahlen enthalte, vollkommen
der gescheheneu Einladung, sich mit ihrer Verbesserung

zu beschäftigen, beytrette, und im Allgemeinen den Vor-
schlag, ein Wahlcommilte" zu errichten, annehme, mit
Vorbehalt, nachher die Art, wie eS gebildet werden soll,

zu bestimmen. Iezl B. G. bleibt dem Vollz. Rache nichts
übrig, als Sie auf das dringendste einzuladen, sich ohne

allen Aufschub mit diesem Gegenstände, und zwar auf den

Bericht, zu beschäftigen, den Ihnen Ihre Constitutions-
Comlmßion, mit welcher der Vollz. Rath gestern eine

Conféré»; halte, erstalten wird. DaS Schikfal eines gau.
zen Volkes, das Glük der gegenwärtigen Geschlechter,

vielleicht die Achtung von Europa, und die Segnungen
der Nachwelt hängen von der Entscheidung ab, die Sie
darüber nehmen werden; der Voltz. Rath erwartet die.
selbe mil dem Bewußtseyn, dc» Forderungen dieser unad.
schbaren Verantwortlichkeit genug gethan zu haben." 7—

Die Nole des franz. Ministers enthielt feine Erklärung
zu Gunsten eines Ccntralwahlkorps für die Ernennungen

zur allgemeinen helvetischen Tagsatzung. Die Gründe,
mit denen der Antrag, dessen Verwerfung am Ende er-

folgte, bekämpft ward, sind, wie man hört, von sehr ver-

schiedencr Natur gewesen. Wenn die einen den Antrag
an sieh unannehmlich, den Grundiatze» des Stellocrlre-
tungsfyffems zuwiderlaufend, auch bey der besten Zufam-
mcnsttzung des aufzustellenden Central Wahlkorps der

Willkühr und Gunst Raum gebend, erklärten; wenn sie

behaupteten, die Freyheit, die hciligstenRcchte des Volkes
würden dadurch gekränkt — und wenn sie so weit gien-

gen, im Namen ihrer Cantons zu erklären, ein solcher

Despotismus würde von diesen nie anerkannt werde»,
und entweder müßtm die Vorschläge zu jenem Wahlkvrps
durch Halbbugaden begleitet, oder sie würden mit schnö-

dem Unwillen verworfen werden; so hielten andere dafür,
der Vorschlag selbst wäre gut, und es sey unglüklich, daß

derselbe nicht mit dem Verfassungsentwurfc zugleich ge.
kommen sey; was diesen aber beym Volk noch einiger-
maassen beliebt gemacht habe, das seyen gerade die dem

leztern überlassenenWahlcn. In dieftm ihm eingeräumten
Rechte sehe es den Willen der franz. Regierung, in der

Nüknahine desselben würde, es nichts als Intriguen der

helvetischen sehen, und somit sey es durchaus nothwendig,
bey dem einmal bekannt gemachten Wahlmodus zu blei.
den, wie ungewiß auch seine Resultate seyn mögen, da
die Wirkungen der vorgeschlagenen Abänderung gewiß
ungleich bedenklicher wären; die Repräsentanten der eh.
mais demokratischen Cantone wenigstens, würden, wenn
ste zu >o!.ch einer Maßregel Hand geboten hatten, me
wieder in ihr Land zurükznkchren wagen. Noch andere
griffen nichc sowohl den Vorschlag als die Quelle an,
aus welcher er herkomme; Frankreich erkläre den kleinern
Republiken, sie seyen frey und unabhängig, und es sey

HN shut?/ lvüö gut fünden ; HU HltUche?
Zeit aber höre es nicht auf, denselben Rathschläge und
einzig zwekmäßige Vorschläge zu übersenden; jede Au»
»ahme eines solchen ziehe unfehlbar ein Paar andere nach
sich, dahingegen mit einiger Entschlossenheit man sich
derselben ein für allemal werde entledigen können; es
sey >ehr ungewiß, ob die Revublikancr in dem ausznste!»
lendcn Wahikorps die Qberhand behalten würden; allein
dieses auch zugegeben, so würden selbst die reinsten Re-
publikaner als Frankreichs Geschöpfe erscheinen, und ste
würden auf dieser Stelle steh dem Einflüsse dieser Macht
gewiß nicht zu entziehen vermögen; jeder Widerstand,
welchen sie antreffe» würden, müßte sie dahin führen,
von Frankreich Hülfe zu verlangen, und diese könnten sie
nur unter dem Bedinge, seinen Eingebungen zu folgen,
erhalten. — Die Vertheidiger des Vorschlags hatten
zwar die Grundsätze des Repräsentativsystems nicht für
sich, sie suchten aber die Inkonsequenz derer darzuthun,
die jene Grundsätze anriefen, um die Verwerfung einer
Wahlmethode zu bewürken, welche einer schon angenom-
menew allen Grundsätzen zuwiderlaufenden Wahlart zur
Verbesserung hätte dienen sollen; nach der bereits ange,
nommenen Wahlart hätte ja das Volk gar kein Wahl,
recht, und die Mnnizipalitäten hingegen üblen ohne Beruf
und ohne Auftrag alle Wahlrechte ans; es sey eine
sihr Zweydeutige Energie und Unabhängigkeit, die etwas
Gutes um seiner Quelle willen verwerfe, nachdem sie

soviel Schlimmes aus gleicher Quelle angenemen habe ;
die Maßregel selbst sey zu loben, weil unter den obwal,
tenden Umständen und in den Händen derNepublikaner,
sie eine Tagsatzung zu verschaffen im Stande sey, welche

Kraft und Willen vereinigen werde, um Heloctien zu
neuer Sclbstständigkeit zu erheben, während eine vom
Zufall zusammengetriebene, Tagsatzung der Svielball al-
ler Leidenschaften und Intriguen und das Erad jede»

besseren Hoffnungen seyn werde ;c.
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Gesetzgebender Rath, 27. Juni.
Präsident: Mittelholzer.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Unter-

richtscvmmißion gewiesen:

Bürger Gesetzgeber! Unterm 17. August 1799 haben

Sie für das Ministerium der Künste und Wissenschaften

einen Credit von 100,000 Fr, zur Unterstützung der Zielt-

gwnolehrer bewilligt. Die Bedürfnisse desselben haben

nun diese Summe nicht nur aufgezehrt, sonder» sie über-

steigen dieselbe um ein beträchtliches, welches Hauptfach-

lich von der neu eingeführten Comptabilität herrührt.

Der Vollz. Rath glaubt daher sowoyl zur Deckung dieses

D siens als zur Bestreitung der Bedürfnisse des Kirchen«

we,ens Erziehungswefens und der wissenschaftlichen An-

stallen Ihnen B. Gesetzgeber vorschlagen zu sollen, einen

neuen Credit von 400,000 Fr. zu bewilligen und ladet

Sie ein, über diesen Gegenstand mit Beschleunigung zu

entscheiden.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
Commißwn gewiesen:

B. Gesetzgeber! In Beantwortung Ihrer Botschaft

vom >8. Brachm. in Betreff des Rechnungswesens,

beziehen wir uns auf die unsrige vom 22. dies, welche sie

bey Ausfertigung der Ihrigen noch nicht erhallen halten.

Sie werden B. Gesetzgeber mit uns finden, daß sowohl

durch diese unsere lcztere Botschaft, als durch unjere vor-
hergehenden Berichte der Voll;. Rath Ihnen die verlangte
Auskunft vollständig ertheilt hat. Die Gründe warum
der Slaaisrcchnung von 1798 die für 1799 nicht beyge-

legt war und es nicht seyn konnte, sind Ihnen einleuch.
tend genug bargethan worden. Der Vollz. Rath hat
deßnahen nichts als die erneuerte Versicherung beyzusü-

gen, daß sobald die Rechnungen der Verwaltungsbehör-
den, deren einige zum Umarbeiten zurükgesandt werden

mußten, andere aber noch gar nicht eingekommen sind,

werden beysammen seyn, die Ausfertigung der General-

Rechnung um nichts versäumt werden soll.

Was dann Ihre Bemerkungen über die Rechnung

von 1798 andclrift, so ist der Vollz. Rath noch immer
der Meynung, eine General-Rechnung bestehe in dem

gedrängten Auszuge sämtlicher Untcrrechnungen, deren

vereinigtes Resultat eben die Siaatörechnung ausmacht.

Diese llnrerrechuungen sind die Belege zur Staalsrcch-
nung und haben jede für sich auch ihre eignen Beylagen.
Ais Sie B. G. die Rechnung des Schatzamts von 1793

paßirlen, die der Vollz. Ausschuß dem gr. Rath vsrge.
legt hat, ehe der General-Etat auf eme in etwas voll-

ständige Art ausgefertigt werden konnte, nnd Sie Ihrer?

Passation die möglichste Publicität gaben da werden

Sie doch wohl Kenntniß dieser Belege, auf welchen
die zu untersuchende Rechnung beruhte, genommen ha--

den, und so wie damals, stehet Ihnen auch izt die Ein»
sichc der Beylagen zur Hauprrcchnung offen. Sie sind

i» ihrer Zahl nicht geringe und in dem Fiuanzministerlo
aufbewahrt, welches — wie wir bereits erinnert haben,

Ihrer Revisionscommißion die nöthigen Aufschlüsse de»

rcitwiiîig geben wird; und es wird demselben nicht
schwer seyn, über diejenigen Unterschiede der Rech»

mingssaldi, so Sie zwischen der gegenwärtigen General»
Staaisrechnung und der bereits paßirlen partiellen-
Rechnung wahrgenommen, so wie über einige Reep»

mmgsfehler, die Sie bemerkt haben, befriedigende Ans»

knifft zu geben. Einige Fehler mögen sich den der

Ausfertigung der Rechnung cingeschüchcn haben

ohne daß deßwegen die Rechnung nnrichlig wäre,
und was vie Verschiedenheit einiger Rechmmgssaidi bc»

trift, so können wir nicht umhin, Ihnen B G, d'.e

Bemerkung zu machen, daß dry der Bearbeitung und

Stellung der Ihnen am zleii d. vorgelegten General»

Staalsrcehming auf die bereits paßirre partielle Rech»

nung nicht die mindeste Rmsicht genommen worden,-
noch genommen werden kvnnie, und daß erstere nach

ganz andern Grundsätzen bearbeitet worden als lcztere,>

wodurch dann beynahe nothwendiger Weise Unterschi- de

haben entstehen müssen ; darüber soll aber, wie schon

gesagt, Ihrer Revisionscommißion alle Auskunft, die-

sie verlangen mag, gegeben werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltigkeit en.
Der Erziehungsrath des Cantons Aargau-

an den Bürger Mohr, Minister dw
öffentlichen Unterrichts.

Bürger Minister!'
Unserer Psiicht gemäß haben wir die Ehre, Ihnrw

über die dicßjährigen Verrichtungen des Erjiehungsra»
thes und den Gang des Schulwesens in unserm Cuttow
einen gcireuen Bericht vorzulegen. Das Resultat Vessel»

ben wird zwar ihren Wünschen nicht ganz entsprechen;;
indessen hoffen wir doch, Ihnen dadurch zu beweisen,-

daß wir mit aufrichtigen, Eifer für das Beste der Schu-
len bemüht gewesen, und das allgemeine Interesse auf;
diesen wlchiigen Gegenstand zu richten gesucht haben;

Durch Erfahrung belehrt, halten wir für einmal alle:

Pläne zu allgemeinen Verbesserungen des Schulmiter»

rechts ans die Seile gesezl, und für günstigere Zeftew


	Gesetzgebender Rath

